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Zusammenfassung  
 
Die Neufassung des Verdienststatistikge-
setzes ist für die Verfügbarkeit eines qua-
litativ ausreichenden Datenmaterials für 
die Mindestlohnkommission von besonde-
rer Bedeutung. Durch die Umstellung der 
Datenerfassung werden detaillierte Analy-
sen zur Wirkung des Mindestlohns, aber 
auch zur Verdienstentwicklung insgesamt 
ermöglicht. Zudem werden mit der Reform 
drei bislang zu verschiedenen Zeitpunkten 
durchgeführte Verdiensterhebungen zu-
sammengeführt. Gleichzeitig profitieren 
von der Statistikreform auch die Betriebe 
direkt, da sie repräsentative Daten zu allen 
Verdienstindizes (z.B. Nominal- /Reallohn-
index) über alle Betriebsgrößenklassen 
hinweg dann aktuell monatlich abfragen 
können. Die BDA befürwortet daher die 
Reformvorhaben des Statistischen Bun-
desamtes und die damit verbundene Än-
derung des Verdienststatistikgesetzes. 
 
Wichtig ist, dass der Umstellungsprozess 
sowie die neue Erhebungssystematik für 
die Betriebe so belastungsarm wie mög-
lich erfolgt. Hierzu ist erforderlich, dass 
das Statistische Bundesamt zusammen 
mit den Softwareherstellern sicherstellt, 
dass die für den automatisierten Abruf be-
nötigten Schnittstellen für die Unterneh-
men zur Verfügung stehen. Das Statisti-
sche Bundesamt konstatiert, dass es 
durch die Nutzung von Automatisierungs- 
und Digitalisierungspotentialen zu keiner 
Erhöhung der Bürokratiekosten für die Un-
ternehmen kommen werde.  

 
 
Aktuelle Datenverfügbarkeit für Entschei-
dungen der Mindestlohnkommission uner-
lässlich 
 
Mit der Reform wird sichergestellt, dass auch 
in Zukunft Daten über individuelle Verdienste 
für kürzere Intervalle vorliegen. Die bisherige 
Verdienststrukturerhebung und Verdienster-
hebung sind zentrale Datenquellen der Ver-
dienststatistik und spielen im Rahmen der 
Evaluation des gesetzlichen Mindestlohns 
eine wichtige Rolle. Die Verdienststrukturer-
hebung wird jedoch nur alle vier Jahre durch-
geführt. Da die Berichtspflicht der Mindest-
lohnkommission zu den Auswirkungen des 
gesetzlichen Mindestlohns aber alle zwei 
Jahre besteht, sind die Daten der vierjährigen 
Verdienststrukturerhebung aufgrund ihrer un-
zureichenden Aktualität nicht ausreichend. 
Daher wurde im Rahmen der Mindestlohnein-
führung die jährliche freiwillige Verdiensterhe-
bung konzipiert, die jedoch von Anfang an nur 
als befristete Sondererhebung durchgeführt 
werden konnte und daher langfristig nicht fort-
geführt werden kann. Die verpflichtende Vier-
teljährliche Verdiensterhebung ist wiederum 
eine Erhebung von Summenangaben, aus 
denen keine Informationen zur Lohnvertei-
lung ermittelt werden können, die für die Ana-
lyse zu den Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohns aber von besonderer Bedeu-
tung sind.  
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Mindestlohnevaluation braucht verlässli-
che Daten aus Lohnbuchhaltung  
 
Für die Arbeit der Mindestlohnkommission, 
aber auch für die Wissenschaft insgesamt ist 
es von höchster Bedeutung, dass zur Beurtei-
lung der Verdienstentwicklung nicht nur Da-
ten aus Beschäftigtenbefragungen vorliegen. 
Statistiken, die direkt aus den Lohnbuchhal-
tungen der Betriebe stammen sind verlässlich 
und bieten zudem wichtiges branchendiffe-
renziertes Analysepotential u. a. über den 
Wirkungsgrad des gesetzlichen Mindestlohns 
und die Auswirkungen auf das gesamte Lohn-
gefüge in den Betrieben.  
 
Betriebe dürfen durch Neufassung der 
Verdienststatistik nicht zusätzlich belastet 
werden  
 
Wesentlich ist, dass die Neufassung des Ver-
dienststatistikgesetzes keinen erheblichen fi-
nanziellen und zeitlichen Mehraufwand für die 
Betriebe bedeutet. Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes wird die Teilnahme der 
Betriebe an der Erhebung durch die automa-
tisierte Weiterleitung der unbearbeiteten Da-
ten direkt aus der Lohnbuchhaltung stark ver-
einfacht. Es entfallen die beiden verpflichten-
den Erhebungen – die Vierteljährliche Ver-
diensterhebung und vierjährige Verdienst-
strukturerhebung sowie die freiwillige Ver-
diensterhebung. Gemeldet werden müssen 
nur noch ausschließlich digital bereits vorlie-
gende Daten. Zudem werden nur die Daten 
bei den Berichtsbetrieben erhoben, die nicht 
über andere Datenquellen in vergleichbarer 
Qualität gewonnen werden können. Auf die 
Abfrage der Leistungsgruppen wird künftig 
verzichtet. Angaben, die bereits im Unterneh-
mensregister vorliegen, werden nicht noch-
mal erhoben. Auf Nachfragen bei Betrieben 
soll fast vollständig verzichtet werden.  
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